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Zugelassener Versender und Empfänger 

Änderung der internationalen Rechtsgrundlagen für die Bewilligungserteilung  

Überprüfung und Neubeurteilung der gültigen Bewilligungen 

Vorinformation 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die allgemeinen internationalen Bestimmungen für die Erteilung des Status eines zugelasse-

nen Versenders (ZV) oder eines zugelassenen Empfängers (ZE) sind mit Änderung der An-

lage I des Übereinkommens über ein gemeinsames Versandverfahren (gVV-Übereinkom-

men) 1 verschärft worden.  

Diese Situation führt dazu, dass die Zollverwaltung alle aktuell gültigen ZVE-Bewilligungen 

(Ausnahme: AEO-zertifizierte Firmen) einer Neubeurteilung unterziehen muss und dass 

neue Anträge künftig strengeren Voraussetzungen unterliegen (vgl. Änderungen der Rechts-

grundlagen gem. Anhang I). Als Umsetzungszeitpunkt gilt der 1. Juli 2019. 

Die Zollverwaltung plant folgende Vorgehensweise: 

Die ZVE-Bewilligungsinhaber (ausgenommen AEO) erhalten bis Ende Dezember 2018 ein 

Schreiben (vgl. Anhang I), in dem die Zollverwaltung über die Änderungen der rechtlichen 

Grundlagen und der damit verbundenen Neubeurteilung informiert. In diesem Schreiben wird 

der Bewilligungsinhaber zudem aufgefordert, sich in einem Fragebogen (vgl. Anhang II) ver-

bindlich darüber zu äussern, ob sein Unternehmen die neuen Voraussetzungen für die Bewil-

ligungserteilung erfüllt oder nicht. 

 

                                                
1 Art. 57 Abs. 2 der Anlage I des gVV-Übereinkommens 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19870087/index.html#a57
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Die Zollverwaltung wertet die Fragebögen im Anschluss aus und teilt dem Bewilligungsinha-

ber gegebenenfalls die weiteren Massnahmen mit. Ohne gegenteilige Kontaktaufnahme be-

hält die Bewilligung ihre Gültigkeit. 

Im Anhang senden wir Ihnen die Briefvorlage für die Bewilligungsinhaber sowie den Frage-

bogen zur Vorinformation und Kenntnisnahme zu. Bei Fragen stehen Ihnen folgende An-

sprechpersonen der Oberzolldirektion, Sektion Zollveranlagung gerne zur Verfügung: 

Sandra Röthenmund; sandra.roethenmund@ezv.admin.ch 

Roman Schwegler; roman.schwegler@ezv.admin.ch 

Christoph Gygax; christoph.gygax@ezv.admin.ch 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

   

   

Beilagen 

- Vorlage Schreiben an ZVE 

- Fragebogen 
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